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Abrechnung zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern -               
Verjährungsfrist gemäß § 45 SGB I - BSG-Urteil vom 17.06.1999 -      
B 3 KR 6/99 R 
 
Abrechnung zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern -               
Verjährungsfrist gemäß § 45 SGB I (nicht § 196 Abs. 1 Nr. 11 BGB);   
hier: BSG-Urteil vom 17.06.1999 - B 3 KR 6/99 R -                    
Das BSG hat mit Urteil vom 17.06.1999 - B 3 KR 6/99 R - Folgendes    
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
1. Für den Vergütungsanspruch eines Krankenhauses gegen eine         
   gesetzliche Krankenkasse wegen stationärer Behandlung eines       
   Versicherten gilt die vierjährige Verjährungsfrist nach § 45      
   SGB I.                                                            
2. Die vorbehaltlose Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse       
   unterbricht als Anerkenntnis den Lauf dieser Frist.               
      
      
      
      
 

 

 


